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Wenn tatsächlich ein Schüler auf die Idee mit der Strafanzeige kommt, kann man das ab da
sehr einfach umgehen: Zuparken und umgehend einen Abschleppdienst rufen (dann ist es
nämlich keine rechtswidrige Handlung mehr, sondern die Ausübung des
Zurückbehaltungsrechts zur Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs (der Kosten des
Abschleppdienstes), dazu dann noch die o.g. Unterlassungsverfügung und der Schüler kann das
Auto mit etwas Pech verkaufen. Eskalieren können das beide Seiten. Und ja, das geht auf allen
Privatparkplätzen (auf denen man ein Recht zu parken hat).
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